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Sachverhalt
Mit Datum vom 13.02.2020 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Wulkenzin den 
Beschluss über die Aufstellung der 4. Änderung des B-Planes Nr. 2 „Eigenheimstandort 
Neuendorf“ gefasst.

Durch das beauftragte Planungsbüro wurde nunmehr der Entwurf erarbeitet und in der 
Sitzung des Bauausschusses am 03.02.2021 beraten. Der Entwurf liegt nunmehr der 
Gemeindevertretung zur Billigung vor.

Der bestätigte Entwurf ist danach öffentlich auszulegen. Die Stellungnahmen zum 
Planentwurf und zur Begründung sind von den Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, 
einzuholen.

Mitwirkungsverbot:
Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag
1. Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Eigenheimstandort 

Neuendorf“ der Gemeinde Wulkenzin (Anlage 1) mit der dazugehörigen Begründung 
(Anlage 2) wird in der vorliegenden Fassung (Entwurf vom Februar 2021) gebilligt. 
Bestandteil der Begründung ist auch die FFH-Verträglichkeitsvorprüfung vom 
08.10.2020 (Anlage 3)

2. Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Eigenheimstandort 
Neuendorf“ der Gemeinde Wulkenzin und die Begründung sind gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen. Die öffentliche Auslegung ist gemäß § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.

Seite 1 von 38



3. Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 
Abs.2 BauGB zu beteiligen und über die öffentliche Auslegung zu unterrichten. Die 
Abstimmung der Nachbargemeinden hat gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zu erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen

Ja
x Nein

Anlage/n
1 Anlage 1 - Entwurf Plan (öffentlich)

2 Anlage 2 - Entwurf Begründung (öffentlich)

3 Anlage 3 - Entwurf Begründung, FFH-Vorprüfung (öffentlich)
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1. Rechtsgrundlage 
 
Der Bebauungsplan basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen: 
 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I 
S. 1728) geändert worden ist, 
 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 

 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert wor-
den ist, 
 

• Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2015 2006 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. November 2019 (GVOBl. M-V S. 682). 

 
 
 
 

2. Einführung 
2.1 Lage und Abgrenzung des Planungsgebietes 
 
Der Planbereich des Bebauungsplans Nr. 2 „Eigenheimstandort Neuendorf“ befindet sich 
nordöstlich des Dorfkernes von Neuendorf südlich der Bundesstraße B192. Der Änderungs-
bereich der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „Eigenheimstandort Neuendorf“ umfasst 
den Geltungsbereich der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplans, ausschließlich des 
Geltungsbereichs der 3. Änderung des Bebauungsplanes und der Aufhebungsfläche der 2. 
Änderung. 
Der räumliche Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplans umfasst die Flur 1 
Flurstücke 5 (teilweise), 81/8, 81/9, 81/10, 81/11, 81/12, 81/13, 81/14, 81/16, 81/17, 81/18, 
81/19, 81/23, 81/29, 81/30, 81/32, 81/33, 81/34, 81/35, 81/37, 81/38, 81/39, 81/40, 81/41, 
81/42, 81/43, 81/44, 81/45, 81/46, 81/49, 81/50, 81/51, 81/52, 81/53, 81/54, 81/56, 81/57, 
81/58, 81/59, 81/60, 81/61, 81/62, 81/63, 81/64, 81/65, 81/67, 81/68, 81/69, 81/72, 81/73, 
81/74, 81/75, 81/76, 81/78, 81/79, 81/80, 81/81, 81/82, 81/83, 81/84, 81/85, 81/86, 81/88, 
81/89, 81/90, 81/91, 81/92, 81/93, 81/96, 81/97, 81/98, 81/99, 81/102, 81/103, 81/104, 
81/105, 81/106, 81/107, 81/108, 81/112, 81/113, 81/114, 81/115, 81/116, 81/119, 81/120, 
81/121, 81/122, 81/124, 81/125, 81/126, 81/127, 81/128, 81/129, 81/130, 81/155 (teilweise), 
81/163, 81/164, 81/165, 81/166, 81/167, 81/170, 81/171, 81/172, 81/173, 81/174, 81/175, 
81/176, 81/177, 81/178, 81/188, 81/191, 81/192, 81/193, 81/194, 81/195, 81/196, 81/197, 
81/198, 81/199, 81/200, 81/201, 81/202, 81/203, 81/204, 81,/205, 81/206, 81/208, 81/209, 
81/210, 81/211, 81/212, 81/213, 81/214, 81/216, 81/217, 81/218, 81/219, 81/221, 81/222, 
81/223, 81/224, 81/225, 81/226, 81/227, 81/ 233, 81/234, 81/235, 81/236, 81/237, 81/238, 
81/239, 81/241, 81/242, 81/243, 81/244, 81/246, 81/247, 81/248, 81/252, 81/253, 81/254, 
81/255, 81/256, 81/257, 81/258, 81/260, 81/261, 81/262, 81/263, 81/266, 81/267, 81/268, 
81/269, 81/272, 81/273, 81/275, 81/276, 81/277, 81/278, 81/279, 81/281, 81/283, 81/284, 
81/285, 81/286, 81/288, 81/289, 81/290, 81/298, 81/299, 81/301, 81/302, 81/304, 81/312, 
81/313, 81/314, 81/315, 81/316, 81/317, 81/319, 81/320, 81/321, 81/322, 81/325, 81/326, 
81/327, 81/330, 81/331, 81/332, 81/333, 81/334, 81/335, 81/336, 81/337, 81/338, 81/339, 
81/340, 81/341, 81/342, 81/343, 81/344, 81/345, 81/346, 81/347, 81/348, 81/349, 81/350, 
81/351, 81/352, 81/353, 81/354, 81/355, 81/356, 81/357, 81/358, 81/359, 81/360, 81/361, 
81/362, 81/363, 81/364, 81/365 (teilweise), 81/368 (teilweise), 81/369, 81/371, 81/373, 
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81/376, 81/378, 81/384, 81/386, 81/390, 81/393, 81/394, 81/395 (teilweise), 82/2, 82/3, 87/4, 
90/11, 90/16, 90/17, 90/18, 90/19, 90/20, 90/22, 91/4, 91/7, 91/8, 91/9, 91/11, 91/12, 91/13, 
91/14, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 93/10, 93/11, 93/12, 93/13, 93/14, 93/15, 93/16, 93/17, 93/18, 
93/19, 93/20, 93/21, 93/22, 93/23, 93/24, 93/25, 93/26, 93/27, 93/28, 93/29, 93/30, 93/31, 
93/32, 93/33, 93/34, 93/35, 93/36, 93/37, 93/41, 93/42, 93/43, 93/44, 93/45, 93/46, 93/47, 
93/48, 93/49, 93/51, 93/52, 93/53, 93/54, 93/56, 93/57, 93/58, 93/59, 93/60, 93/62, 93/63, 
93/64, 93/65, 93/66, 93/67, 93/68, 93/69, 93/70, 93/73,  93/75, 93/76, 93/78, 93/79, 93/80, 
93/81, 93/82, 93/83, 93/84, 93/85, 93/86, 93/87, 93/88, 93/90, 93/92, 93/93, 93/94, 93/95, 
93/96, 93/97, 93/107, 03/108, 93/109, 93/110, 93/111, 93/112, 93/113, 93/114, 93/115, 
93/116, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11, 96/12, 96/13, 96/14, 96/15, 96/16, 96/17, 96/18, 96/19, 
96/20, 96/21, 96/22, 96/23, 96/24, 96/25, 96/26, 96/27, 96/28, 96/29, 96/30, 96/31, 96/32, 
96/33, 96/34, 96/35, 96/36, 96/37, 96/38, 96/39, 96/40, 96/41, 96/42, 96/43, 96/44, 96/45, 
96/46, 96/47, 96/48, 96/49, 96/50, 96/51, 96/52, 96/54, 96/55, 96/58, 96/60, 96/63, 96/64, 
96/66, 96/67, 96/69, 96/70, 96/71, 96/72, 96/73, 96/74, 96/76, 96/77, 96/78, 97/15, 97/16, 
97/17, 97/18, 97/19, 97/20, 97/21, 97/22, 97723, 97/24, 97/25, 97/26, 97/27, 97/28, 97/30, 
97/33, 97/34, 97/35, 97/36, 97/37, 97/38, 97/39 ,97/40, 97/41, 97/42 und 97/43, Flur 2 Flur-
stücke 4 (teilweise), 6 (teilweise) und 9 (teilweise) sowie die Flur 6 Flurstücke 5 (teilweise) 
und 21/1 (teilweise). 
 
 
 

2.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „Eigenheimstandort Neuendorf““ ist am 
22.08.2009 in Kraft getreten. Sie weist im Geltungsbereich der 4. Änderung reine und allge-
meine Wohngebiete, Mischgebiete, Straßenverkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung und unterschiedliche Grünflächen aus. 
Die Bauflächen des Plangebietes sind fast vollständig bebaut. Aufgetreten sind Probleme mit 
der Dichte der Bebauung im Bereich der 2. Änderung des Bebauungsplans, mit den Stell-
plätzen, Nutzungen der Grünflächen sowie Vorgartengestaltung. 
Die Gemeinde überprüft die damit im Zusammenhang stehenden Festsetzungen, um erfor-
derliche Änderungen vornehmen zu können. Ausgeschlossen von der 4. Änderung ist der 
nordöstliche Bereich einschließlich der 3. Änderung, die sich im Verfahren befindet. 
 
 
 

2.3 Planverfahren 
 
Das Planverfahren zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „Eigenheimstandort Neuen-
dorf“ wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt. Da sich die Bereiche, 
in denen die geltenden Festsetzungen geändert werden sollen textlich einfach und eindeutig 
beschreiben lassen, kann die Änderung durch einen Textbebauungsplan erfolgen. 
Im reinen und allgemeinen Wohngebiet sowie im Mischgebiet sind keine Vorhaben zulässig, 
die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen.  
Das nächstgelegene FFH-Gebiet (DE 2545-303 „Tollensesee mit Zuflüssen und umliegen-
den Wäldern“, Arten: Rotbauchunke, Europäischer Biber, Steinbeißer, Bachneunauge, 
Fischotter, Europäischer Schlammpeitzger, Großes Mausohr, Eremit, Nördlicher Kamm-
molch und Bauchige Windelschnecke ist vom Standort ca. 35 m entfernt. Im Rahmen der 3. 
Änderung wurde eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt. Im Rahmen der Prüfung 
wurde festgestellt, dass die Erhaltungsziele durch den Bau und Betrieb der Eigenheimsied-
lung nicht berührt werden. Die Gemeinde geht davon aus, dass auch der Betrieb der beste-
henden Eigenheimsiedlung, die zwischen dem Plangeltungsbereich der 3. Änderung und 
dem FFH-Gebiet liegt, die Erhaltung eines kohärenten europäischen ökologischen Netzes 
besonderer Schutzgebiete nicht gefährdet ist. Der Abstand zum nächstgelegenen EU-
Vogelschutzgebiet (DE 2344-401 „Kuppiges Tollensegebiet zwischen Rosenow und Penzlin“; 
Arten: Bekassine, Blässgans, Blässhuhn, Bruchwasserläufer, Eisvogel, Fischadler, Fluss-
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seeschwalbe, Gänsesäger, Gartenrotschwanz, Goldregenpfeifer, Grauammer, Graugans, 
Grauschnäpper, Haubentaucher, Heidelerche, Höckerschwan, Kampfläufer, Kormoran, 
Kornweihe, Kranich, Krickente, Löffelente, Merlin, Mittelspecht, Neuntöter, Pfeifente, Raub-
würger, Reiherente, Rohrdommel, Rohrweihe, Rotmilan, Saatgans, Schellente, Schnatteren-
te, Schreiadler, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, Seeadler, Silberreiher, Sing-
schwan, Sperbergrasmücke, Spießente, Tafelente, Trauerseeschwalbe, Tüpfelsumpfhuhn, 
Turmfalke, Turteltaube, Wachtel, Wachtelkönig, Waldschnepfe, Weißstern-Blaukelchen, 
Weißstorch, Wespenbussard, Wiesenweihe, Zwergsäger, Zwergschnäpper und Zwerg-
schwan) beträgt ca. 4,3 km. Aufgrund der Entfernung ist keine nachhaltige Beeinträchtigung 
des Schutzgebietes zu erwarten.  
Der Gemeinde sind keine Anhaltspunkte bekannt, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfallbetriebe) zu beachten sind. 
 
Gemäß § 13 Abs. 3 wird deutlich herausgestellt: 
„Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umwelt-
bericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 
Satz 3 und § 10 abs. 4 abgesehen; § 4c ist nicht anzuwenden.“ 
 
Aufstellungsbeschluss  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wulkenzin hat in ihrer Sitzung am 13.02.2020 den 
Beschluss zur Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „Eigenheimgebiet 
Neuendorf“ gefasst. Der Aufstellungsbeschluss ist am 29.02.2020 in der Heimat- und Bür-
gerzeitung Neverin INFO Nr. 02/2020 bekanntgemacht worden. 
 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
Der Bebauungsplanentwurf der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „Eigenheimgebiet 
Neuendorf“ wurde am ………………. von der Gemeindevertretung Wulkenzin als Grundlage 
für die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Behördenbeteiligung nach § 4 
Abs. 2 BauGB gebilligt. 
 
 
 
 

3. Ausgangssituation 
3.1 Städtebauliche Einbindung 
 
Der Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Eigenheimstandort Neu-
endorf“ befindet sich südlich der Bundesstraße B192 und nordwestlich des alten Ortskernes 
von Neuendorf. 
 
 
 

3.2 Bebauung und Nutzung 
 
Der Plangeltungsbereich ist fast vollständig mit Wohngebäuden bebaut. Vereinzelt gibt es 
Grundstücke, bei denen die zulässige GRZ überschritten wurde. Dies steht im Zusammen-
hang mit erhöhtem Stellplatzbedarf bei einem Mehrfamilienhaus oder mit der Anlage von 
„Schottergärten“ in größerem Umfang. 
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3.3 Erschließung 
 
Der Geltungsbereich wird von der Bundesstraße B 192 erschlossen, an die der Gatscher 
Damm einmündet. Die Straßen Ahornstraße/Rotdornstraße und Blumenanger dienen der 
inneren Erschließung des Gebietes. Das Straßennetz wird durch Asternstraße, Birkenweg, 
Fliederweg, Kirschenweg, Knickstraße, Kornblumenstraße, Magnolienstraße, Malvenweg, 
Mohnblumenstraße, Quittenweg, Rosenring, Storchenwinkel und Vogelbeerenstraße er-
gänzt. 
Die technische Erschließung ist vorhanden. 
 
 
 

3.4 Natur und Umwelt 
 
Es gibt keine Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts im Plangel-
tungsbereich. 
Es werden keine Baudenkmale oder bekannten Bodendenkmale berührt. 
 
 
 

3.5 Eigentumsverhältnisse 
 
Die Baugrundstücke befinden sich in Privateigentum. 
 
 
 
 

4. Planungsbindungen 
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
 
Der Geltungsbereich der 4. Änderung liegt innerhalb der wirksamen 1. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 2 „Eigenheimgebiet Neuendorf“.  
 
 
 

4.2 Landes- und Regionalplanung 
4.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 
 
Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern wurde der Gemeinde 
Wulkenzin keine zentralörtliche Funktion zugeordnet. Die Gemeinde liegt Stadt-Umland-
Raum des Oberzentrums Neubrandenburg und unterliegt einem besonderen Kooperations- 
und Abstimmungsgebot. Wulkenzin liegt in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus. Die Gemein-
de wird durch das großräumige Straßennetz erschlossen. Teile des Gemeindegebietes sind 
Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege. 
 
 
 

4.3 Flächennutzungsplan 
 
Die Gemeinde Wulkenzin hat im Planungsverband „Mecklenburg-Strelitz Ost“ mit weiteren 
gemeinden des Amtes Neverin einen Flächennutzungsplan aufgestellt; der Flächennut-
zungsplan ist am 05.09.2005 wirksam geworden. Im Zuge der 2. Änderung des Bebauungs-
plans wurde der Flächennutzungsplan berichtigt. 
Im Plangeltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplans sind reine und allgemeine 
Wohngebiete sowie Verkehrsflächen und Grünflächen dargestellt. 

Seite 10 von 38



Gemeinde Wulkenzin  Februar 2021 
4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „Eigenheimgebiet Neuendorf“                          Entwurf 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 8 

 

5. Planungskonzept 
5.1 Ziele und Zwecke der Planung 
 
Aufgetretene Probleme mit der Dichte der Bebauung im Bereich der 2. Änderung des Be-
bauungsplans, mit den Stellplätzen, Nutzungen der Grünflächen sowie Vorgartengestaltung 
sollen, soweit möglich planerisch gelöst werden. 
 
 

5.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Der Bebauungsplan entspricht dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB. 
 
 
 
 

6. Planinhalt 
6.1.  Nutzung der Baugrundstücke 
6.1.1  Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Die 4. Änderung des Bebauungsplans beinhaltet keine zeichnerischen Festsetzungen.  
Die textlichen Festsetzungen Nr. 1 in der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 
„Eigenheimstandort Neuendorf“ bleiben bestehen. 
Im Rahmen der zweiten Änderung des Bebauungsplans wurden für diesen Geltungsbereich 
die Hausformen geändert; aber nicht wie sonst im Plangeltungsbereich des Bebauungsplans 
dementsprechend die zulässige Grundflächenzahl und Zahl der Geschosse reduziert. Da auf 
einigen Grundstücken im Plangeltungsbereich der 2. Änderung die zulässige Grundflächen-
zahl und die Zahl der Geschosse ausgeschöpft wurde, ist eine nachträgliche Reduzierung 
der GRZ nicht mehr möglich. 
 
 
6.1.2  Anzahl der Wohnungen 
 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB wird die Anzahl der zulässigen Wohnungen auf 2 je Wohn-
gebäude (Einzelhaus) festgesetzt. Bei dem Bebauungsplangebiet handelt es sich um ein 
Einfamilienhausgebiet aus Einzel- und Doppelhäusern. Die Entwicklung und Erhaltung der 
kleinteiligen Bebauung war immer Planungsziel der Gemeinde. Größere Gebäude passen 
nicht in die meist sehr kleinteilige Grundstücksstruktur und führen zu Nachbarschaftsproble-
men, Überschreitungen der Baudichte und Problemen bei den Stellplätzen.  
Abweichend davon sind auf der Südseite der Ahornstraße zwischen Knickstraße und Magno-
lienstraße Mehrfamilienhäuser zulässig. Hier bietet die Grundstücksgröße die erforderlichen 
Voraussetzungen dafür. 
 
 
 

6.2  Verkehrsflächen 
 
Die textlichen Festsetzungen Nr. 2 in der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 
bleiben bestehen. 
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6.3  Grünflächen 
 
In der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplans sind in der Planzeichnung öffentliche 
und private Grünfläche unterschiedlicher Zweckbestimmung festgesetzt. 
Im Rahmen der 4. Änderung werden textliche Festsetzungen ergänzt. 
Für die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Wohngebietsgrün mit Aufent-
haltsbereichen (sie befinden sich im Südosten der Rotdornstraße und östlich des Blumenan-
gers hier nördlich und südlich der Magnolienstraße) wird festgesetzt: 
In den öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Wohngebietsgrün mit Aufent-
haltsbereichen sind Wege, Bänke, Gehölze und straßenbegleitende Parkplätze zulässig. 
Dabei ist nicht festgelegt, ob die straßenbegleitenden Parkplätze in Längs-, Schräg- oder 
Senkrechtaufstellung angeordnet werden. Zusätzlich wurde festgesetzt, dass die in der nörd-
lichen Grünfläche am Blumenanger geplante Löschwasserzisterne zulässig ist.  
Die privaten Grünflächen am östlichen Wohngebietsrand (östlich Kornblumenstraße und Vo-
gelbeerenweg) erhalten die Zweckbestimmung Hausgarten und Freifläche. Im Zusammen-
hang mit dieser Nutzung stehende bauliche Anlagen wie z. B. Geräteschuppen, Pavillon, 
Freisitze u. a. sind in der Summe bis 40 m² je Grundstück zulässig. 
 
 
 

6.4  Flächen/Maßnahmen zum Ausgleich, Schutz, Pflege und Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft/Pflanzbindungen 

 
Die textlichen Festsetzungen Nr. 3 in der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 
bleiben bestehen. 
 
 
 

6.5  Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umweltauswirkungen i. S. 
des BImSchG 

 
Die textlichen Festsetzungen Nr. 4 in der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 
bleiben bestehen. 
 
 
 

6.6 Örtliche Bauvorschriften 
 
Die örtlichen Bauvorschriften 1. Dächer Hauptgebäude, 2. Fassaden Hauptgebäude, 3. Hö-
henlage Hauptgebäude und 4. Nebenanlagen in der wirksamen 1. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 2 bleiben bestehen. Die örtliche Bauvorschrift 5. Stellplätze wird ergänzt. 
Festgesetzt wird, dass pro Wohnung 2 Stellplätze auf dem Grundstück nachzuweisen sind. 
Die örtliche Bauvorschrift 5. Einfriedungen wird geändert und der Festsetzungen der 3. Än-
derung des Bebauungsplans Einfriedungen/Vorgärten angepasst. 
Zu den „modern“ gewordenen Schotterflächen ist zu bemerken, dass sie Flächenversiege-
lungen darstellen, was nur einer der viele ökologische Nachteile ist, denn sie bieten den 
meisten Tieren und Pflanzen weder Nahrung noch Lebensraum und verhindern das versi-
ckern des Regenwassers. 
 
 
 
 

 
Wulkenzin, ……………… 
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Der Bürgermeister     Siegel 
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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Gegenstand der FFH-Vorprüfung ist die geplante 3. Änderung des B-Planes Nr. 2 „Eigenheim-

standort Neuendorf“ der Gemeinde Wulkenzin. Auf einer Brachfläche von 2,87 ha ist der Bau 

von 25 Eigenheimen geplant.  

Das Plangebiet befindet sich westlich der Stadt Neubrandenburg und ca. 200 m nördlich des 

hier behandelten FFH-Schutzgebietes „Tollensesee mit Zuflüssen und umliegenden Wäldern“.  

Die folgende Abbildung stellt die Lagebeziehung des FFH-Gebietes zum geplanten Bauvorha-

ben dar. 

 

Ziel der Ausweisung eines FFH-Gebiets ist die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 

der wildlebenden Tiere und Pflanzen. Für die Abschätzung der Verträglichkeit der Planungszie-

le mit den Zielen des Europäischen Schutzgebiets ist eine FFH-Verträglichkeitsvorprüfung 

durchzuführen. Sollte das Ergebnis dieser Prüfung erhebliche Beeinträchtigungen auf das 

Schutzgebiet vorweisen, wird die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung (Hauptprü-

fung) notwendig. Führt der angestrebte Bebauungsplan dazu, dass die Erhaltungsziele oder der 

Schutzzweck des Schutzgebietes erheblich beeinträchtigt sind, ist der Plan grundsätzlich unzu-

lässig. 

FFH-Gebiet DE 2545-303 

Vorhabenstandort 

Abb. 1: Lage des Vorhabenstandorts und des FFH-Gebietes „Tollensesee mit Zuflüssen 

und umliegenden Wäldern“ (DE 2545-303 – Abfrage des Kartenportals LUNG 2020)  
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Im Rahmen einer Verträglichkeitsvorprüfung ist zu beurteilen, inwiefern das Vorhaben mit den 

festgelegten Erhaltungszielen der Schutzgebiete verträglich ist, beziehungsweise inwiefern die 

Schutzzwecke und die Erhaltungsziele der Gebiete durch das Vorhaben erheblich beeinträchtigt 

werden.  

Die FFH-Verträglichkeitsvorprüfung erfolgt verbal-argumentativ. 

 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Mit der Richtlinie 92/43/EWG vom 21.03.1992 zur „Erhaltung der natürlichen Lebensräume so-

wie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)" und der Richtlinie 

79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie) wurden 

in der Europäischen Union die rechtlichen Grundlagen für ein länderübergreifendes Schutzge-

bietssystem geschaffen. 

Wesentliches Ziel der Richtlinien ist die Schaffung und dauerhafte Sicherung eines kohärenten 

ökologischen Netzes von besonderen Schutzgebieten mit der Bezeichnung „Natura 2000" (Art. 

3 FFH-Richtlinie). 

Eine wichtige Rechtsfolge der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (im folgenden FFH-Richtlinie ge-

nannt) ist die Prüfung von Plänen und Projekten auf deren Verträglichkeit entsprechend FFH-

Richtlinie Artikel 6 Abs. 3 und 4. 

Hierzu wird in der FFH-Richtlinie festgelegt: „Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der 

Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür notwendig sind, die ein  

solches Gebiet jedoch einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten 

erheblich beeinträchtigen könnten, erfordern eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses 

Gebiet festgelegten Erhaltungszielen...." (Artikel 6 Abs. 3). 

Nach Artikel 7 der FFH-Richtlinie gelten diese Rechtsanforderungen auch bei europäischen 

Vogelschutzgebieten. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der FFH-Verträglichkeitsprüfung 

stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan oder Projekt nur zu, wenn sie 

festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird und nachdem sie ge-

gebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben (Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie). 

Ist trotz negativer Ergebnisse der FFH-Verträglichkeitsprüfung aus zwingenden Gründen des 

überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art 

ein Plan oder ein Projekt durchzuführen und ist eine Alternativlösung nicht vorhanden, so er-

greift der Mitgliedstaat alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die 

globale Kohärenz von „Natura 2000” geschützt ist. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommissi-

on über die von ihm ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen (Art. 6 Abs. 4 FFH-Richtlinie). Ist das 

betreffende Gebiet ein Gebiet, das einen prioritären natürlichen Lebensraumtyp und/oder eine 

prioritäre Art einschließt, so können nur Erwägungen im Zusammenhang mit der Gesundheit 

des Menschen oder der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit maßgeblichen 

günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder, nach Stellungnahme der Kommission, andere 

zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses geltend gemacht werden (Art. 6 

Abs. 4 FFH-Richtlinie). 

Durch die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes im Jahr 1998 wurde die FFH-Richtlinie 

in nationales Recht umgesetzt. Mit dem Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege und zur Anpassung anderer Rechtsvorschriften (BNatSchGNeu-

regG) vom 25.03.02 sind die Regelungen zur FFH-Richtlinie bzw. Natura 2000 in den §§ 32-36 

BNatSchG verankert worden. 
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Hierbei bezieht sich § 34 BNatSchG auf die Prüfung der Verträglichkeit von Projekten. Nach 

§ 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG ist vor der Zulassung oder Durchführung eines Projektes, dessen 

Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung zu 

überprüfen.  

Nach § 34 Abs. 2 BNatSchG ist ein Projekt unzulässig, wenn es zu erheblichen Beeinträchti-

gungen eines FFH-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebli-

chen Bestandteilen führen kann. 

§ 34 BNatSchG regelt die rechtlichen Vorgaben bei Eingriffen mit Auswirkungen auf Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete, die Zulässigkeit bzw. 

Durchführbarkeit (Ausnahmeregelungen) von Eingriffen sowie behördliche Zuständigkeiten. 

Für die Bewertung der Schutzgebiete wurden neben den Fachkenntnissen der Fachbehörden 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern auch Angaben des Bundesamtes für Naturschutz, veröf-

fentlicht in „Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000 BfN Handbuch zur Umset-

zung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie“ (BFN 1998), herange-

zogen.  

 

1.3 Methode zur Beurteilung vorhabenbedingter Beeinträchtigungen der Lebens-

raumtypen des Anhangs I, der Tier- und Pflanzenarten des Anhangs II der FFH-

Richtlinie bzw. der Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie 

Die Feststellung erheblicher Beeinträchtigungen, die (zunächst) zur Unzulässigkeit eines Pro-

jekts führt, ist gleichbedeutend mit der Feststellung der Unverträglichkeit des Projektes mit den 

Erhaltungszielen.  

Die Beurteilung der vorhabenbedingten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele der Lebens-

raumtypen und Arten basiert sowohl auf quantitativen als auch auf qualitativen Aussagen. 

Danach ist eine Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes erheblich, wenn die Veränderun-

gen oder Störungen in ihrem Ausmaß oder ihrer Dauer dazu führen, dass ein Gebiet seine 

Funktionen in Bezug auf die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck gar nicht mehr oder nur 

noch in deutlich eingeschränktem Umfang erfüllen kann. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung eines natürlichen Lebensraumes nach Anhang I FFH-

Richtlinie, der in einem FFH-Gebiet nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu bewah-

ren oder zu entwickeln ist, liegt nach LAMBRECHT et al. (2007) in der Regel insbesondere dann 

vor, wenn aufgrund der projekt- oder planbedingten Wirkungen  

- die Fläche, die der Lebensraum in dem FFH-Gebiet aktuell einnimmt, nicht mehr be-

ständig ist, sich verkleinert oder sich nicht entsprechend den Erhaltungszielen aus-

dehnen oder entwickeln kann, oder  

- die für den langfristigen Fortbestand des Lebensraums notwendigen Strukturen und 

spezifischen Funktionen nicht mehr bestehen oder in absehbarer Zukunft wahrschein-

lich nicht mehr weiter bestehen werden, oder  

- der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten nicht mehr günstig ist.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung von Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie sowie nach 

Anhang I u. Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie, die in einem Europäischen Vogelschutzge-

biet nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu bewahren oder zu entwickeln sind, liegt 
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laut LAMBRECHT et al. (2007) in der Regel insbesondere dann vor, wenn aufgrund der projekt- 

oder planbedingten Wirkungen  

- die Lebensraumfläche oder Bestandsgröße dieser Art, die in dem Gebiet von gemein-

schaftlicher Bedeutung bzw. dem Europäischen Vogelschutzgebiet aktuell besteht o-

der entsprechend den Erhaltungszielen ggf. wiederherzustellen bzw. zu entwickeln ist, 

abnimmt oder in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen wird, oder  

- unter Berücksichtigung der Daten über die Populationsdynamik anzunehmen ist, dass 

diese Art ein lebensfähiges Element des Habitats, dem sie angehört, nicht mehr bildet 

oder langfristig nicht mehr bilden würde.  

 

Erheblich ist die Beeinträchtigung von Tier- und Pflanzenarten des Anhang II der FFH-

Richtlinie bzw. von Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutz-Richtlinie dann, wenn die 

Veränderungen oder Störungen in ihrem Ausmaß oder ihrer Dauer dazu führen, dass ein Ge-

biet seinen Funktionen als Lebensraum für die entsprechende Art gar nicht mehr oder nur noch 

in deutlich eingeschränktem Umfang gerecht wird. 

Für die Annahme einer erheblichen Beeinträchtigung ist die Störungsempfindlichkeit der ent-

sprechenden Tierart ein wesentliches Kriterium. Besondere Bedeutung haben dabei prioritäre 

Arten. 

Die Beurteilung, ob eine Art des Anhang II der FFH-RL bzw. einer Vogelart des Anhangs I der 

Vogelschutz-Richtlinie erheblich beeinträchtigt wird, muss artenspezifisch anhand der typischen 

Lebensraumansprüche der betroffenen Arten erfolgen. 

Jede einzelne erhebliche Beeinträchtigung eines maßgeblichen Bestandteils eines Natura 

2000-Gebietes führt zur Unverträglichkeit eines zu prüfenden Projektes oder Planes. 
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2 Beschreibung des Vorhabens 

2.1 Technische Beschreibung des Vorhabens 

Der Bebauungsplan Nr. 2 soll nach der 3. Änderung die Erweiterung des allgemeinen Wohnge-

bietes in Neuendorf für den Bau von Eigenheimen eröffnen bzw. erweitern. Die Gemeinde rea-

giert damit auf die gestiegene Nachfrage nach Baugrund für Eigenheime innerhalb der letzten 

Jahre. Das Plangebiet befindet sich im Osten des Ortes Neuendorf. In westlicher und südlicher 

Ausrichtung grenzt bereits bestehende Bebauung mit Einfamilienhäusern an. Im Norden er-

streckt sich ein weiterer Teil der zu bebauenden Brachfläche sowie das Regenrückhaltebecken 

der Siedlung, welches wiederum an die B192 grenzt. Im Osten des Geltungsbereichs schließt 

weiterhin ein Acker an.  

Die Planung sieht mehrere öffentliche und private Grünflächen am Rande der Bebauung vor, 

die zum Teil zu bepflanzen sind. Der Östliche Grünzug kann in Teilen als Garten- und Rasen-

fläche genutzt werden, jedoch ist ein mindestens 5 m breiter Streifen ausgehend von der an-

grenzenden Ackerfläche mit Sträuchern und Bäumen zu bepflanzen bzw. sind bestehende Ge-

hölze zu erhalten.  

 

 

Abb. 2: Geltungsbereich aus der Satzung zur 3. Änderung des B-Planes Nr. 2 „Eigenheimstandort 

Neuendorf“ mit geplanter Wohnbebauung (A & S 2020) 
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Bauliche Maßnahmen 

Der bisherige Planungsstand sieht eine Wohnbebauung mit Eigenheimen (zugelassen sind Ein-

zel- und Doppelhäuser) auf einer Fläche von insgesamt 2,87 ha mit 25 Eigenheimen vor. Die 

Erschließung des Gebietes soll über die Kornblumenstraße im Süden sowie den Gatscher 

Damm im Westen erfolgen. Das Maß der baulichen Nutzung beläuft sich auf eine Vollge-

schosszahl von 1 und einer Grundflächenzahl von 0,35.  

 

Datengrundlagen 

• Managementplan für das FFH-Gebiet DE 2545-303 „Tollensesee mit Zuflüssen“ (Um-

weltPlan GmbH 2013 mit Überarbeitung 2017) 

• Artenschutzfachbeitrag zur 3. Änderung des B-Planes Nr. 2 „Eigenheimstandort Neuen-

dorf“ (GRÜNSPEKTRUM ® 2020) 

• A & S Neubrandenburg (2019): Vorentwurf zur Begründung der Satzung über die 3. Än-

derung des Bebauungsplan Nr. 2 „Eigenheimstandort Neuendorf“. Neubrandenburg. 

• Beschluss über die Aufstellung der Satzung über die 3. Änderung des B-Planes Nr. 2 

„Eigenheimstandort Neuendorf“ der Gemeinde Wulkenzin 

• Auszug aus der bestandskräftigen Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 2 „Eigenheimstandort Neuendorf“ mit Kennzeichnung des Geltungsbereichs der 

3. Änderung 

• Auszug aus der Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Eigenheim-

standort Neuendorf“ mit Kennzeichnung des Geltungsbereichs der 3. Änderung 

 

 

2.2 Wirkfaktoren und Wirkprozesse 

Folgende Beeinträchtigungen sind durch den Bau, die Anlage und den Betrieb der geplanten 

Eigenheime möglich: 

Tab. 1: Wirkung des Vorhabens 

Art der Wirkung  Beschreibung  

baubedingt  

- Temporäre Flächeninanspruchnahme durch die Baustelleneinrich-
tung  

- Funktionsverlust/ Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und  
Ruhestätten besonders bzw. streng geschützter Tierarten (Baufeld-
freimachung, Gehölzrodung) 

- Lärm/ Licht und optische Wirkung durch Baustellenverkehr und Ar-
beiten 

- Erschütterung durch Baustellenverkehr und Arbeiten 

- Schadstoffemission durch Baustellenverkehr und Arbeiten 
 

anlagebedingt 

- Flächenversiegelung (Zuwegungen, Gebäude) 

- Funktionsbeeinträchtigung und Beeinträchtigung von Lebensräumen 
durch Verinselung und Unterbrechung von Austauschbeziehungen 

- Spiegelungen von Fensterflächen mit Erhöhung der Gefahr von Vo-
gelanflug 

- Anlage von Schächten, Regenfallrohren mit Erhöhung der Fallen- 
bzw. Tötungsgefahr für Tiere 
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Art der Wirkung  Beschreibung  

betriebsbedingt 

- Erhöhter PKW-Verkehr mit Verstärkung der allgemeinen Störung, 

- Funktionsbeeinträchtigung von Lebensräumen durch (Schad-) Stoff-
einträge 

- Erhöhte Anwesenheit von Menschen und Haustieren mit Verstär-
kung der Störung bes. von Vögeln 

- Verstärkung Lichtemissionen mit möglicher Störung für Tiere, Ver-
stärkung des Insektenanfluges 

- Abgrenzung der Grundstücke mit Behinderung von Wanderungsbe-
wegungen verschiedener Tierarten 
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Folgende Biotop- und Nutzungstypen sind im GGB DE 2545-303 vertreten: 

Tab. 2: Anteile und Art der Biotop- und Nutzungstypen des FFH-Gebietes DE 2545-303 (nach 

Standart-Datenbogen) 

Code Landnutzungsform/Biotopobergruppe 
Anteil 

(%) 

N06 Binnengewässer (stehend und fließend) 33 

N15 Anderes Ackerland 5 

N09 Trockenrasen, Steppen 1 

N10 Feuchtes und mesophiles Grünland 3 

N07 Moore, Sümpfe, Uferbewuchs 4 

N16 Laubwald 42 

N17 Nadelwald 9 

N23 Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete) 1 

N19 Mischwald 3 

N08 Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana 1 

Gesamt  100 

 

3.2 Erhaltungsziele des Schutzgebiets 

Gemäß Art. 4 der FFH-Richtlinie sind die EU-Mitgliedstaaten (in Deutschland die Bundesländer) 

verpflichtet, entsprechend den Kriterien der Anhänge I bis III der Richtlinie Gebiete auszuwäh-

len und der Europäischen Kommission für die Bildung des ökologisch vernetzten Schutz-

gebietssystems NATURA 2000 zu melden. 

Erhaltungsziele sind nach § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG die Bewahrung und Entwicklung eines 

günstigen Erhaltungszustandes für die im Gebiet vorhandenen Lebensraumtypen (LRT) nach 

Anhang I und für die Populationen und Habitate der Arten nach Anhang II der Richtlinie 

92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 (bzw. der Änderungsrichtlinie 97/43/62/EG vom 

27.Oktober 1997) (FFH-Richtlinie). 

Mit der Managementplanung zum FFH-Gebiet DE 2545-303 „Tollensesee mit Zuflüssen und 

umliegenden Wäldern“ (2017) wurde das Gebiet zusammenfassend bewertet.  

Im Folgenden werden die Funktionsbezogenen Erhaltungsziele der Lebensraumtypen, Arten 

des Anhang II FFH-RL und der managementrelevanten Vogelarten nach VS-RL aufgeführt.  

Tab. 3: Funktionsbezogenen Erhaltungsziele der Lebensraumtypen, Arten des Anhang II FFH-RL 

und der managementrelevanten Vogelarten nach VS-RL für das FFH-Gebiet „Tollensesee mit Zu-

flüssen und umliegenden Wäldern 

Schutzobjekt Erhaltungsziel 

3140 

• Entwicklung von oligo- bis mesotrophen Seen mit charakteristischen und 
artenreichen Makrophytengemeinschaften  

• Erhalt von mesotrophen Seen mit entsprechender Vegetation und Arten-
ausstattung 

3150 

• Wiederherstellung von arten- und strukturreichen Kleingewässern und 
Kleinseen 

• Erhalt von arten- und strukturreichen Kleingewässern sowie Kleinseen mit 
charakteristischen und artenreichen Makrophytengemeinschaften 
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3.2.1 Verwendete Quellen 

DE2545303 Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41 

STANDARD-DATENBOGEN für besondere Schutzgebiete (BSG). Vorgeschlagene Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und 

besondere Erhaltungsgebiete (BEG) 

GEBIETSKENNZEICHNUNG:  

Typ  B 

Gebietscode DE 2545-303 

Bezeichnung des Gebietes Tollensesee mit Zuflüssen und umliegenden Wäldern 

Datum der Erstellung 05.2004 

Datum der Aktualisierung 05.2016 

Informant Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Meck-

lenburg-Vorpommern – Goldberger Straße 12 in 18273 

Güstrow 

Vorgeschlagen als GGB 12.1999 

(Als GGB bestätigt: 12.2004 

Rechtsgrundlage für die Ausweisung Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildle-

benden Tiere und Pflanzen 

 

Managementplan 

für das FFH-Gebiet DE 2545-303 „Tollensesee mit Zuflüssen und umliegenden Wäldern“ 

beauftragt durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplat-

te  

Auftragnehmer: UmweltPlan GmbH Stralsund 

Abschluss: Schwerin Juni 2013, Überarbeitung: Neubrandenburg Dezember 2017 
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Vogelart 
Erhaltungszustand der Habitate lt. 
SDB im Vogelschutzgebiet 

Erhaltungszustand der Habitate 
aktuell im FFH-Gebiet 

Schwarzmilan B C 

Rotmilan B C 

Seeadler B B 

Rohrweihe B C 

Wachtelkönig B C 

Kranich B C 

Flussseeschwalbe B C 

Eisvogel B B 

Schwarzspecht B B 

Mittelspecht B B 

Heidelerche B B 

Sperbergrasmücke B C 

Zwergschnäpper B B 

Neuntöter B C 

 

In Abgleichung der hier genannten Vogelarten und der Ergebnisse der Brutvogelrevierkartie-

rung 2020 (Artenschutzfachbeitrag, Grünspektrum), überschneidet sich als einzige Art der 

Neuntöter (Lanius collurio).  

Der Neuntöter ist innerhalb des FFH-Gebietes insbesondere auf Grünlandflächen mit Gebü-

schen oder Hecken im gesamten Offenlandbereich verbreitet. Die Habitatfläche beläuft sich laut 

Managementplan auf 212,92 ha und wird mit der Bewertungsstufe C bewertet.  

 

Weiterhin werden die folgenden standörtlichen und funktionellen „maßgeblichen Bestandteile“ 

im Gebiet für den Neuntöter genannt: 

- Dornige Sträucher (vorzugsweise Schlehe, Weißdorn, Hundsrose, Sanddorn) als Nest-

standorte 

- Sträucher, Zaunpfähle etc. als Sitzwarten 

- Offenland mit nicht zu dichter bzw. zu hoher Krautschicht als Jagdhabitat 
- geringer Anteil intensiv genutzter Grünland- und Ackerflachen im Habitat und dessen 

- Umfeld 

Innerhalb des betrachteten Teilbereichs von FFH-Gebietsgrenzen und Vogelschutzgebiet wird 

die geringe Flächengröße der Habitate als defizitär für den Neuntöter bewertet. 

Die genannten maßgeblichen Gebietsbestandteile werden im hier geprüften Plangebiet der 

3. Änderung des B-Planes Nr. 2 „Eigenheimsiedlung Neuendorf“ angetroffen. 
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4 Beurteilung der vorhabenbedingten Beeinträchtigungen der Erhaltungs-
ziele des Schutzgebiets 

4.1 Übersicht über die Landschaft mit ihren maßgeblichen Gebietsbestandteilen im 

Bereich des Vorhabenstandortes 

Die Tierwelt des Landschaftsraumes steht in engem Zusammenhang mit den Vegetations- und 

Nutzungsstrukturen des Gebietes, die die Lebensräume (Habitate) der unterschiedlichen Arten 

darstellen. 

Naturräumlich gesehen liegt der Vorhabenstandort in der Großlandschaft „Oberes Tollensege-

biet“. Das FFH-Gebiet befindet sich überwiegend in den Landschaftseinheiten 320 – Kuppiges 

Tollensegebiet mit Werder und 321 – Tollensebecken mit Tollense- und Datzetal sowie in klei-

nen Teilbereichen der Landschaftseinheit 420 – Neustrelitzer Kleinseenland.  

Damit bildet der Bereich des Vorhabenstandortes eine naturräumliche Einheit mit dem FFH-

Gebiet „Tollensesee mit Zuflüssen und umliegenden Wäldern“, trotz der geographischen Ent-

fernung des Gebietes vom Vorhabenstandort.  

Der Planungsstandort befindet sich innerhalb des Landschaftsbildraumes „Heckenlandschaft 

um Wulkenzin“ (Bewertung mittel bis hoch). Er grenzt weiterhin an den Landschaftsbildraum 

„Nördlicher Tollensesee/ Brodaer und Nemerower Holz“, welcher als sehr hoch bewertet ist. 

(Abb. 3). Die Bewertung der Landschaftsbildräume spiegelt besonders das abwechslungsreiche 

Relief mit zahlreichen Strukturelementen wider, welche für das Umland charakterisierend sind. 

Extensive Wiesenlandschaften und die landschaftliche Abwechslung trotz Ackernutzung werden 

besonders hervorgehoben und sind für Brut- und Rastvögel als potentielle Nahrungsräume zu 

berücksichtigen. 

 

 

Abb. 3: Landschaftsbildräume und ihre Bewertung in Bezug zum Plangebiet 

(Quelle: www.umweltkarten.mv-regierung.de) 

 

Lage Plangebiet 
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Das Gelände des Planungsstandortes wird nicht direkt von geschützten Biotopen bestanden 

oder umgeben. In einer Entfernung von ca. 150 m befindet sich eine geschützte naturnahe 

Feldhecke aus jungen Hainbuchen, Weide, Eiche, Obstbäumen und anderen Gehölzen.  

 

4.2 Sonstige für die Erhaltungsziele relevanten Strukturen und/oder Funktionen 

keine 

 

4.3 Voraussichtlich betroffene Lebensraumtypen nach Anhang I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie 

Das FFH-Gebiet DE 2545-303 überschneidet sich nicht mit dem Vorhabenbereich und grenzt 

auch nicht unmittelbar an diesen an. Zwischen dem geplanten Gebiet der 3. Änderung B-Plan 

Nr. 2 „Eigenheimstandort Neuendorf“ und dem FFH-Gebiet „Tollensesee mit Zuflüssen und um-

liegenden Wäldern“ besteht bereits seit mehreren Jahrzehnten ein bebauter Ortsbereich von 

Neuendorf. FFH-Gebiet und Vorhabenbereich liegen 200 m entfernt von einander. 

Dennoch ist zu ermitteln, ob eine Beeinträchtigung von Lebensräumen des Anhangs I und Tier-

arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie durch das beschriebene Bauvorhaben vorliegt. Ent-

sprechend wird im Folgenden eine mögliche Betroffenheit der Lebensraumtypen nach Anhang I 

und der Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie des FFH-Gebietes „Tollensesee mit Zuflüssen 

und umliegenden Wäldern“ hinsichtlich der vorhabenbedingten Wirkungen geprüft (vgl. Tab. 1). 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 

Im Rahmen der faunistischen Kartierungen innerhalb des Vorhabengebietes erfolgte keine ex-

plizite Betrachtung der Flora. Dennoch können Beeinträchtigungen auf Lebensraumtypen nach 

Anhang I der FFH-Richtlinie im FFH-Gebiet DE 2545-303 ausgeschlossen werden. Die Brach-

fläche weist keine geschützten LRT auf. 

Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 

Das Plangebiet befindet sich in keiner unmittelbaren Nähe zu Fließgewässern. Lediglich das 

Rückhaltebecken, welches sich nördlich der Vorhabenfläche an der B192 befindet, fungiert als 

kleinere Wasserfläche im Umkreis. Laut Verbreitungsraster (LUNG 2005) ist der Fischotter (Lut-

ra lutra) im Untersuchungsraum aktiv. Aufgrund von fehlenden Habitatstrukturen kann ein Vor-

kommen der Art im Plangebiet jedoch ausgeschlossen werden. Aufgrund fehlender Lagebezie-

hungen trifft dies auch für Wanderrouten und -Korridore der Art zu. 

Auch Reviere des Bibers (Castor fiber) sind laut „Revierkartierung der Biber in MV“ (Geodaten 

der Abteilung Naturschutz LUNG 2015) im Bereich des Vorhabens nicht vorhanden. Aufgrund 

der artspezifischen Habitatbeanspruchung ist ein Vorkommen weiterhin auszuschließen. Eine 

Beeinträchtigung liegt daher nicht vor. 

Das Große Mausohr (Myotis myotis) findet keine geeigneten Quartiersmöglichkeiten innerhalb 

des Plangebietes. Jedoch wird dieses zusammen mit der weiter anschließenden Brachfläche 

als mögliches Jagdhabitat angesehen. Ein Verlust eines Teiles des potentiellen Nahrungshabi-

tates wird als nicht erheblich bewertet, Da weitere Nahrungsflächen im Umfeld erhalten bleiben. 

Laut des Artenschutzfachbeitrages (GRÜNSPEKTRUM 2020) soll am östlichen Rand des Plange-

bietes ein Grünzug mit Heckenbepflanzung festgesetzt werden, der u.a. Fledermäusen als Leit-

struktur zu der im Norden bestehenbleibenden Brachfläche und dem Regenrückhaltebecken 
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dient. Betriebsbedingte Beeinträchtigungen der Art können durch die Beleuchtung der Wohn-

siedlung bei Nacht entstehen. Hierbei sollte auf möglichst warmes Licht durch LED-Beleuchtung 

geachtet werden. 

Die Rotbauchunke (Bombina bombina) und der Kammmolch (Triturus cristatus) verfügen inner-

halb des Vorhabengebietes über keine geeigneten Habitate. Laichgewässer sind nicht vorhan-

den, lediglich als Landlebensraum kann die Fläche fungieren. Populationen aus dem hier be-

handelten FFH-Gebiet sind dabei jedoch kaum zu erwarten, da die Lagebeziehung die Wande-

rungsbewegung zu dem Plangebiet erschwert. Bau-, Anlage- oder Betriebsbedingte Beeinträch-

tigungen auf die genannten Amphibien können ausgeschlossen werden.  

Die Gruppe der Fische und Rundmäuler wird nicht durch das geplante Vorhaben beeinträchtigt, 

da innerhalb des Planungsgebietes keine Gewässer vorhanden sind. 

Der Eremit (Osmoderma eremita) besiedelt mulmreiche Altbäume. Bäume mit entsprechendem 

Alter und Struktur fehlen innerhalb des Vorhabengebietes. Die Art wird darum nicht durch das 

Vorhaben beeinträchtigt. 

Nachweise der Bauchigen Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) treten im Bereich der Vorha-

bensfläche nicht auf und sind aufgrund der fehlenden Habitatstrukturen auszuschließen. Damit 

kann auch eine Beeinträchtigung der Arten durch das Vorhaben ausgeschlossen werden.  

Ein Vorkommen des Kriechender Scheiberich (Apium repens) ist in den vorhanden Biotopen 

des Vorhabenbereichs nicht gegeben. Die Art besiedelt Ufern unterschiedlicher Gewässer, 

Grünland, Scherrasen (Park-, Tritt- und Sportrasen) oder auch Wegränder. Sie kommt zudem 

im Kontakt zu Binnensalzstellen und in Quelltümpeln vor. Eine Gefährdung kann damit ausge-

schlossen werden. 

 

4.4 Zusammenfasssende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Mit dem Bau der Eigenheimsiedlung Neuendorf werden keine artspezifischen Habitatstrukturen 

der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie oder Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-

Richtlinie langfristig verändert bzw. entnommen. Nachteilige Störungen durch die temporär 

stattfindenden Baumaßnahmen sind nicht gegeben. Erhebliche Beeinträchtigungen liegen nicht 

vor, so dass keine weiteren Maßnahmen angesetzt sind.  

 

4.5 Abschließende Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

Nach § 34 Abs. 2 BNatSchG ist ein Projekt unzulässig, wenn es zu erheblichen Beeinträchti-

gungen eines „Natura 2000“ Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen führen kann. 

Eingriffe in Lebensräume des Anhangs I konnten im Vorfeld ausgeschlossen werden. Zudem 

zeigt die FFH-Vorprüfung, dass die potenziell betroffenen Arten des Anhangs II der FFH-

Richtlinie nicht erheblich durch das Vorhaben beeinträchtigt werden. 

Die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes werden durch den Bau und Betrieb der Eigen-

heimsiedlung Neuendorf nicht berührt. Die Erhaltung eines kohärenten europäischen 

ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete ist nicht gefährdet. 
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Gesetze und Verordnungen 

EU-VOGELSCHUTZRICHTLINIE: Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Er-
haltung der wildlebenden Vogelarten (EU-Vogelschutzrichtlinie), ersetzt durch die 
Richtlinie 2009/147/EG vom 30. November 2009 (kodifizierte Fassung, Amtsblatt L 20, 
S. 7, 26.01.2010). 

FAUNA-FLORA-HABITAT-RICHTLINIE: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Er-
haltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen zu-
letzt geändert durch Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006 
(Amtsblatt L 363, S. 368, 20.12.2006). 

GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 
in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. 2009 I Nr. 51 S. 2542) zuletzt geändert durch 
Artikel 290 der Verordnung vom 19.6.2020 (BGBl. I S. 1328). 

GESETZ DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN ZUR AUSFÜHRUNG DES BUNDESNATUR-

SCHUTZGESETZES (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) in der Bekannt-
machung vom 23. Februar 2010 (GVOBL. M-V S. 66) zuletzt geändert durch Artikel 14 
des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBl. M-V S. 383, 395) 
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